
Garten-Charta
Ein Engagement für einfache und wirksame Massnahmen, die das Überleben von 
Igeln, Vögeln, Schmetterlingen und der Artenvielfalt ganz allgemein begünstigen.

Wenn Sie dieses Emblem am Eingang eines Gartens entdecken, bedeutet dies, dass 
ihre Besitzer die Garten-Charta unterzeichnet haben. Sie haben damit die moralische 
Verpflichtung übernommen, ihr Grundstück so zu pflegen und auszustatten, dass wild

lebende Kleintiere wie Vögel, Igel, Schmetterlinge, Eidechsen etc. besser überleben können.

Lange Zeit war es für diese sympathischen Besucher unserer Gärten ein Leichtes, im Umkreis der 
Wohngebiete Nahrung und auch Plätze zu finden, wo sie ihren Nachwuchs aufziehen oder den 
Winter verbringen konnten. Aber die für die kleine Tierwelt günstigen Orte werden immer seltener, 
unter anderem weil die naturbelassenen Plätze zwischen den bewohnten und landwirtschaftlich 
genutzten Zonen unter dem Druck der Verstädterung seltener werden. Hinzu kommt, dass grös-
sere Landflächen in kleinere, voneinander abgetrennte Parzellen aufgeteilt werden. Mit der Parzel-
lierung verschwinden aber wilde Hecken, alte Bäumbestände, weniger oft gemähte Wiesen sowie 
Haufen aus Steinen und Ästen, die so wichtig für das Überleben und die Fortpflanzung dieser Tiere 
sind.

Parallel zur Verkleinerung der Grundstücksgrösse wird ihre Ausgestaltung immer uniformer : kurz 
gemähter Rasen bis zur Grundstücksgrenze; exotische Hecken, die einzig als Sichtschutz ge-
genüber den Nachbarn gewählt werden; Beete mit nicht einheimischen Pflanzen, die der Fortpflan-
zung der Schmetterlinge hinderlich sind und die viel zu wenig Früchte hervorbringen, um andere 
Tiere zu ernähren; allzu perfekt geschnittene Bäume, die keinen Schutz mehr bieten; nächtliche 
Beleuchtung des gesamten Terrains; übermässiger Einsatz von Unkraut und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln auf Rasen, Steinplatten und Rosenstöcken – dies alles sind Massnahmen, die nicht 
nur das Leben in den Gärten, sondern auch in den Gewässern bedrohen und ausserdem Grund-
wasser und Trinkwasserquellen verschmutzen. Unter solchen Umständen finden Vögel und andere 
Kleintiere, die unsere Gärten besuchen, keine Orte mehr, an denen sie sich verstecken können. 
Sie finden weder Nistmaterial noch Insekten oder Beeren, ja, nicht einmal mehr Nachtruhe.

Die folgenden Seiten erklären, welche Massnahmen die Artenvielfalt im eigenen Garten begünsti-
gen und wie man der Charta beitreten kann. ❧
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Hecken 
Thuja, Bambus und Kirschlorbeer, alle drei exotisch, sind schnellwachsend 
und bieten einen guten Sichtschutz. Aber eine Hecke, die nur aus einer 
Pflanzenart besteht – und dazu noch aus einer nicht einheimischen – hält 
für Vögel und kleine Tiere nur sehr wenig Nahrung bereit. Eine Hecke aus 
verschiedenen einheimischen* Büschen blüht hingegen zu verschiedenen 
Zeiten im Jahr und bringt unterschiedliche Früchte und Samen hervor. So 
könne viele Tiere – hauptsächlich Schmetterlinge – ihren Lebenszyklus 
vervollständigen. Buchs, Eibe, Stechplame, Liguster, Hain und Rotbuche 
(die beiden letztgenannten behalten ihr trockenes Laub bis zum Frühling) 
behalten, bieten selbst im Winter einen guten Sichtschutz. Hartriegel, Ha-
selnuss, Schlehe, Schwarzdorn etc. produzieren Früchte und Beeren, die 
zum Teil auch von uns Menschen verzehrt werden können.

Die meisten der von Gärtnereien angebotenen sogenannt «lebendigen» 
oder «gemischten» Hecken bestehen nicht aus wilden einheimischen 
Arten, sondern aus Garten oder Zuchtsorten, die mehr oder weniger exo-
tischer Herkunft und Hybridpflanzen sind. Viele von ihnen tragen keine 
Früchte.

Um Vögeln, Eichhörnchen und kleinen Tieren ganz allgemein 
Nah rung anzubieten, engagiere ich mich dafür, in meiner Hecke 
und auf meinem Terrain auch einheimische Wildarten an-
zupflanzen (die aus meiner Region stammen). 

Wenn Büsche, Bäume oder eine Hecke ganz oder teilweise er-
neuert werden müssen, bevorzuge ich einheimische Wildarten.

Damit die Vögel in der Nistsaison nicht gestört werden, schneide 
ich meine Hecke in den Monaten März bis September nicht. Wenn 
ich sie schneide, lasse ich die Früchte hängen.

Rasen und Rasenschnitt  
Ein Rasen, der wie ein Golfplatz aussieht, muss oft und stark bewässert werden. Er verlangt 
Kunstdüngergaben und Behandlungen mit Bioziden (d.h. Pestizide), insbesondere selektive 
Herbizide und Moosvertilger, die häufig mit Dünger kombiniert unter der Bezeichung «Se-
lektiver Dünger» oder «AntiMoosDünger» gehandelt werden. Diese chemischen Produkte 
dringen mit dem Regen oder beim Giessen in den Boden ein und kontaminieren offene 
Gewässer sowie das Grundwasser. Sie belasten auch das Haus, denn die Biozide werden 
mit den Schuhen in den Wohnraum getragen.

Ein schöner Rasen ist auch ohne Biozide möglich :
– indem man kleine Blumen und Klee toleriert, der den Boden mit Stickstoff versorgt;
– indem man auf eine Schnitthöhe von mindestens 6 cm achtet – zum Vorteil 

des Grases gegenüber niedrig wachsenden Pflanzen wie z.B. Wegerich, 
Löwenzahn oder Disteln. Eine nützliche Massnahme, mit der auch weniger 
oft bewässert werden muss;

– indem man einen Rasenmäher verwendet, der den Grasschnitt klein 
häckselt und gleich wieder auswirft (mulchen);

– indem man den Boden im Herbst vertikutiert und ihn wenn nötig mit 
Kompost düngt.

Ich verzichte auf den systematischen Einsatz von Bioziden auf 
meinem Rasen (Selektive Herbizide, Anti-Moosprodukte etc.)

Um Blumen und Insekten ihre vollständigen Lebenszyklen zu 
ermöglichen, lasse ich einen Streifen mit höherem Gras wachsen – 
zum Beispiel entlang einer sonnigen Hecke oder in einer Böschung 
– und mähe diesen nicht, solange die Blumen darin blühen.

Wenn ich einen neuen Rasen anlege, wähle ich eine Grasmischung, die 
keinen chemischen Unterhalt benötigt. Für Stellen, die nicht das ganze 
Jahr über gemäht werden müssen, wähle ich Mischungen mit einhei-
mischen Blumen wie etwa «Blumenrasen» oder «Blumenwiese».

* Einheimische Pflanze = Wildpflanze aus der Region und auch aus Süd europa,  
um die Vegetation des Gartens an die fortschreitende Klimaerwärmung anzupassen.
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Biozide (Pestizide) 
Hierbei handelt es sich um ein zunehmendes Problem, 
und zwar nicht nur für die Lebewesen im Garten, sondern 
auch für die Gesundheit von uns Menschen. Die Bezeich-
nung «Biozide» umfasst alle chemischen Substanzen, die 
zum Abtöten bestimmter Lebewesen konzipiert sind : Her-

bizide (zur Unkraut oder Moosbekämpfung), Insektizide, 
Fungizide (gegen Pilze, Mehltau und Schimmel), Akarizide 

(gegen Spinnen und Milben). Die von der Landwirtschaft und Pri-
vaten verwendeten Biozide verschmutzen sowohl oberirdische Gewässer wie auch das 
Grundwasser. Werden sie im Garten ausgebracht, findet man sie im Hausinneren wieder, 
da sie mit den Schuhen oder auch von Hund und Katze hereingetragen werden.

Ausser für die Rasenpflege werden Biozide auch bei Rosenstöcken angewendet, um 
sie vor Mehltau, Milben und Läusen zu schützen. Biozide töten aber auch Marienkäfer 
ab, deren Larven die Läuse fressen : Präventivbehandlungen verhindern eine natürliche 
Regulierung. Hier gilt es besser abzuwarten und zu sehen, ob ein Biozideinsatz wirklich 
notwendig ist. Im Bedarfsfall sind natürliche Produkte vorzuziehen. Idealerweise sind wi-
derstandsfähige Rosen zu wählen (Rosensorten mit ausgezeichneter Krankheitsresistenz 
sind vor kurzem selektioniert worden).

Seit 2001 ist die Unkrautvernichtung in Alleen, auf Wegen, Parkplätzen und entlang der 
Wegränder für Privatpersonen gesetzlich verboten, denn das Risiko einer Kontaminierung 
von Gewässer, Grund und Trinkwasser bei Regen ist zu gross. 

Meiner eigenen Gesundheit zuliebe und um das Trinkwasser und die Artenvielfalt 
zu schützen, verwende ich Biozide (Pestizide) so wenig wie möglich. Im Bedarfs-
fall wähle ich Biozide natürlicher Herkunft.

Wenn ich Rosen neu pflanze oder ersetze, wähle ich krankheitsresistente Sorten.

Ich respektiere das Gesetz über das Verbot von Herbizideinsatz in Alleen und 
entlang der Wegränder. Muss ich Unkraut entfernen, bevorzuge ich die thermische 
Unkrautbekämpfung.

Garten aufräumen  
Ein bis zum Rand des Grundstücks kurzgemähter Rasen, auf dem kein 
Ästchen mehr liegt, ist für Vögel und andere kleine Tiere nicht attraktiv. 
Junge Amseln, die gerade das Nest verlassen haben und noch kaum flie-
gen können, benötigen alte Äste, unter denen sie sich verstecken können, 
wenn ihre Eltern sie am Boden füttern. Eidechsen suchen von der Sonne 
erwärmte Steine am Boden auf, um ihre Körpertemperatur der Umge-
bungstemperatur anzugleichen. Igel müssen sich aus altem Laub einen 
Unterschlupf zum Überwintern bauen können. Und viele Schmetterlinge 
überleben den Frost – als Raupen, verpuppt oder als ausgewachsene 
Falter – indem sie sich unter Blättern, trockenem Gras, Steinen und Rin-
den verstecken.

Ein allzu perfekt aufgeräumter Garten trägt dazu bei, die Artenvielfalt zu 
zerstören. Ausserdem räumt man so Pflanzenmaterial weg, das Vögel 
auch zum Nestbau verwenden könnten. Äste und Zweige, die von Kletter-
pflanzen umrankt werden, sind nicht nur schön anzusehen, sie sind den 
Kleinlebewesen auch ein willkommenes «Hotel».

Damit kleine Tiere Schutz und Unterkunft finden, was die Arten-
vielfalt fördert, lasse ich in meinem Garten – das ganze Jahr 
über – an einer Stelle einen Haufen aus Holz, Steinen, altem 
Laub sowie Stellen mit trockenem Gras stehen.

Wenn ich Bäume und Büsche schneide, spare ich einige tote 
oder hohle Äste aus, die der Tierwelt als Schutz dienen (so-
fern sie keine Gefahr darstellen, wenn sie herunterfallen).
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Durchgänge für Igel & Co.
Igel wandern von einem Garten zum andern, um eine Wasser
stelle, etwas Nahrung, einen Partner für die Paarung oder einen 
Ort zum Überwintern zu finden. Die Gartengrundstücke werden je-
doch immer stärker voneinander abgegrenzt, weshalb Igel auf die 
Strasse ausweichen müssen, wo sie riskieren, überfahren zu wer-
den. Auch Randsteine stellen für bestimmte Tiere ein unüberwind-
bares Hindernis dar, zum Beispiel für Molche und Blindschleichen. 
Für Eichhörnchen hingegen kann ein gefällter Baum den Weg in 
den Lüften unterbrechen, was sie dazu zwingt, sich auf den Boden 
zu begeben, wo Autos, Hunde und Katzen auf sie warten...

Damit Igel und andere kleine Tiere sich besser zwischen 
den Gärten bewegen können, lasse ich einen Durchgang 
(ca. 12 x 12 cm) zu jedem an meinen Garten anstossenden 
Nachbargarten offen. Selbstverständlich spreche ich zuvor 
mit den Besitzern, um ihnen den Zweck und die Notwen-
digkeit dieser Durchgänge zu erklären. 

Beim Baumschneiden denke ich an die Eichhörnchen und 
schneide ihnen keine Lücken in ihren «Ast-Weg».

Gartenbeleuchtung
Lichtverschmutzung – besonders die exzessive Aussenbeleuchtung – 
stört das Leben und den biologischen Rhythmus zahlreicher kleiner Wild-
tiere, die nachtaktiv sind und in unseren Gärten leben: Fledermäuse, Igel, 
Käuzchen, Kröten, Insekten... Ausserdem übt das Licht der Lampen vor 
allem auf Nachtfalter – von denen viele unverzichtbare Bestäuber sind – 
eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus und führt zu ihrem Tod durch 
Erschöpfung. Künstliche Beleuchtung macht aber nicht zuletzt auch viele 
schlafende Vögel verletzlicher, denn Katzen können sie so viel leichter 
aufspüren.

Zum Schutz des Nachtlebens und der Nachtruhe der Garten-
fauna lösche ich die Gartenbeleuchtung aus, wenn sie nicht 
benötigt wird (nach 22 Uhr) 

Ich wähle eher Lampen, die nach unten leuchten, als solche, die 
in alle Richtungen strahlen.

Als Lichtquelle wähle ich LED-Lampen mit einer Farbtemperatur 
von 2700°K oder niedriger (warmweiss, warm white), denn sie 
ziehen Insekten weniger an.

Schnecken
Natürlich ist es frustrierend, wenn Blumen und Salat von den Schnecken 
gefressen werden. Von Schneckenkörnern mit dem Wirkstoff Methaldehyd 
ist jedoch dringend abzuraten, denn sie sind giftig für Wildtiere, Haustiere 
und Kinder. Wenn schon Schneckenkörner gestreut werden müssen, sind 
solche mit Eisenphosphat vorzuziehen, denn sie sind weniger problema-
tisch. Am wirkungsvollsten ist und bleibt allerdings die Schneckenjagd von 
Hand, am besten abends oder frühmorgens, denn Schnecken verlassen 
ihre Verstecke während der Dämmerung. Auch wenn es grausam erscheint : 
Ein schneller Schnitt mit der Schere gleich hinter dem Kopf (also durch das 
Gehirn) tötet Schnecken viel weniger leidvoll als eine chemische Vergiftung.

Damit Igel, die Schneckenjäger per excellence, und auch andere 
Kleintiere nicht vergiftet werden, verzichte ich auf Schneckenkör-
ner mit dem Wirkstoff Methaldehyd. Ich bevorzuge Schneckenkör-
ner mit Eisenphosphat oder besser  : Ich jage die Schnecken in der 
Morgen- oder Abenddämmerung von Hand.
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Katzen 
Ein freundliches Haustier, aber ein gefürchteter Jäger im eigenen Garten 
– und in den Nachbargärten, die sie ebenfalls durchstreifen. Katzen fan-
gen junge Vögel, die ihr Leben auf dem Boden beginnen (Amsel, Garten-
rotschwanz, Rotkehlchen). Sie jagen Eidechsen, Schmetterlinge und auch 
Spitzmäuse, die sich wie Igel von Insekten und Schnecken ernähren und oft 
mit Mäusen verwechselt werden. Der Jagdinstikt der Katze ist naturgege-
ben. Unnatürlich hingegen ist ihr konzentriertes Vorkommen in Siedlungs
gebieten : Während einer einzigen Nacht können rund zehn Katzen nach
ein ander einen Garten passieren. In der freien Natur beansprucht eine 
europäische Wildkatze ein Territorium von ca. 3  km2.

Um die Vögel vor meiner Katze zu warnen, hänge ich ihr ein 
Glöckchen um, das bei der geringsten Bewegung klingelt (sonst 
lernt sie sich anzuschleichen, ohne dass die Glocke anschlägt). 
Wenn ich bemerke, dass die jungen Vögel ihr Nest verlassen ha-
ben und von ihren Eltern am Boden gefüttert werden, behalte ich 
meine Katze einige Tage im Haus (im Mai und Juni). 

Exotische und invasive Pflanzen
Bestimmte Pflanzen aus Asien oder Amerika überwuchern unsere einheimische Flora. Sie verur-
sachen grosse ökologische Schäden, denn sie vermehren sich schnell, und wo sie sich verbreiten, 
verdrängen sie alle anderen Arten. So destabilisieren zum Beispiel der Schmetterlingsflieder und 
das Drüsige Springkraut natürliche Flussufer bei Hochwasser.

Die meisten invasiven Pflanzen stammen aus Gärten. Sie vermehren sich äusserst leicht durch 
Samen oder treiben aus Zweig oder Wurzelstückchen wieder neu aus. Es ist deshalb besser, 
sie gar nicht erst anzupflanzen, oder wenn sie bereits im Garten wachsen, sie auszureissen – sie 
gehören aber keinesfalls auf den Kompost, sondern in die Kehrichtverbrennung.

a

b
c

d

e

Um die Verbreitung von exotischen invasiven Pflanzen in der Natur zu vermeiden, 
verzichte ich darauf, in meinem Garten folgende Arten zu pflanzen: Schmetterlings-
flieder (a), Drüsiges Springkraut oder Impatiens noli-tangere (b), Riesen-Bärenklau (c), 
Japanischer Staudenknöterich (d), Riesen-Goldrute und Kanadische Goldrute (e).
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Gartenabfälle  
Ein seit Monaten vergessener Haufen aus Ästen und al-
tem Laub ? Hier ist Vorsicht beim Entsorgen geboten : Er 
könnte eine Igelfamilie, ein Rotkehlchennest, Molche oder 
andere Amphibien beherbergen, die alle stark gefährdet 
sind. Muss der Haufen entsorgt werden, wartet man wenn 
möglich die Monate August bis September ab : Die Nistsai-
son ist dann beendet, und die Tiere haben noch nicht ihre 
Winterruhe bzw. ihren Winterschlaf begonnen.

In Übereinstimmung mit der eidgenössischen Luftrein-
halteverordnung (LRV) sind Gartenfeuer in den meisten 
Schweizer Gemeinden verboten. Ausnahmen beste-
hen (informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde) für natür-
liche Gartenabfälle (Äste, Laub) – unter der Bedingung, 
dass diese trocken sind, wenig Rauch entsteht, und die 
Nachbarn nicht gestört werden. Es ist aber grundsätzlich 
verboten Haushaltsabfälle oder andere Materialien wie 
lackierte Möbel oder witterungsimprägnierte Pfähle und 
Zaunelemente zu verbrennen. 

Um zu vermeiden, dass nistende oder überwin-
ternde Tiere verletzt, verstümmelt oder getötet 
werden, entsorge ich meinen alten Haufen aus 
Ästen und Laub nicht während der Nistsaison und 
der Überwinterungszeit. Ich mache dies im August 
und im September.

Wenn meine Gemeinde das Feuern im Garten ver-
bietet, befolge ich diese Vorschrift.

Der Gartenpool  
in Swimmingpool ist eigentlich ein Ort der Freude und der Entspannung. Er kann 
aber zu einer tödlichen Falle für Igel oder Amphibien werden, die hineinspringen, 
da sie glauben, ein natürliches Gewässer vor sich zu haben. Fehlt eine Aus
stiegsmöglichkeit, muss das Tier so lange den Rand entlang schwimmen, bis es 
aus Erschöpfung ertrinkt... In der Nacht führt die über der Wasseroberfläche ange-
brachte Beleuchtung zum Ertrinken der Nachtfalter.

Damit Nachtfalter und andere Tiere nicht 
ertrinken, schalte ich die Poolbeleuchtung 
ab, wenn sie nicht benötigt wird.

Damit keine Tiere ertrinken, befestige ich eine 
permanente Ausstiegshilfe am Pool, zum Beispiel 
ein rutschfestes Brett (10 cm breit, mit Quer-Rillen 
oder schmalen Quer-Leisten), das es den Tieren 
ermöglicht, das Wasser zu verlassen. 

www.garten-charta.ch
energie-umwelt.ch

Informationsplattform der kantonalen
Energie und Umweltfachstellen
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Wie kann ich der
Garten-Charta beitreten ?

Individueller Beitritt
(siehe Seite 8)
Falls die Charta in einer Region von keinem Or-
gan verwaltet wird, kann man ihr trotzdem indivi-
duell beitreten. Hierzu einfach das Beitrittsformu-
lar ausfüllen, das sich am Ende der GartenCharta 
befindet (siehe Seite 8), oder sich auf der Website 
www.gartencharta.ch einschreiben. In beiden 
Fällen ist das neue Mitglied bei energieumwelt.ch 
angemeldet, der Informationsplattform der kanto-
nalen Energie und Umweltfachstellen.

Das Beitrittsformular dient gleichzeitig auch als 
Bestellformular für ein oder mehrere Embleme der 
Charta. Der Versand und die Rechnungsstellung 
erfolgen über die geschützte Werkstätte, in wel-
cher sie hergestellt werden.

Beitritt durch die Gemeinde   
oder den Quartierverein
Einige Gemeinden und Quartiervereine verwalten 
die GartenCharta direkt: Sie kümmern sich um die 
Werbung, sammeln die unterzeichneten Zusagen, 
verteilen die Embleme und organisieren Aktivitäten 
zur Förderung der Artenvielfalt in ihrer Region. 
Das ist ideal, denn eines der Ziele der Charta ist 
es, die Gärten untereinander zu vernetzen. So 
können sich die kleinen Tiere leichter zwischen 
den Gärten bewegen und müssen nicht auf die 
Strasse ausweichen. 

Vereine und Gemeinden, welche die GartenCharta 
verwalten, können das Beitrittsformular sowie die 
Rücksendeadresse nach Bedarf anpassen. In der 
Regel offerieren sie den neu beigetretenen Mitglie-
dern das Emblem der Garten-Charta.

www.gartencharta.ch
Dieser Link umfasst alle Informationen zur GartenCharta, 
welche auf der Website energieenvironnement.ch (siehe 
unten) zusammengestellt sind. Die der Charta gewidmeten 
Seiten erklären, was sie beinhaltet, wie man ihr beitreten 
kann und wie man ein Emblem erhält. Hier können auch die 
verschiedenen Dokumente frei heruntergeladen werden : 
GartenCharta, Logo, Poster, Prospekt sowie Etiketten für 
einheimische Wildpflanzen.

www.energieumwelt.ch

Dieser Link führt zur Informationsplattform der kantonalen 
Energie und Umweltfachstellen (BE, JU, FR, GE, NE, 
VD, VS), den Initianten der GartenCharta. Die Site lädt 
zu einem interaktiven Rundgang in einem Garten ein, in 
dem zahlreiche Animationen nützliche Massnahmen zur 
Bepflanzung und Pflege von Gärten erklären, welche die 
Artenvielfalt begünstigen.

Auch das Haus kann interaktiv erkundet werden : In seinen 
Räumen warten jede Menge praktische Ratschläge da-
rauf, entdeckt zu werden : Wie man Energie sparen, die 
natürlichen Ressourcen schonen und die eigene Gesund
heit schützen kann. 

Mehr und vertiefte Informationen ? 
Hier weiterlesen :
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Ich habe die 6 Seiten der GartenCharta gelesen. Ich bin mir im Klaren, dass dieses Dokument keinen 
Vertragscharakter hat und dass niemand mir selbst, meiner Familie oder bezüglich meinem Grundstück 
Vorschriften machen kann. Mit meiner Unterschrift gehe ich die freiwillige moralische Verpflichtung ein, 
den Sinn der GartenCharta zu respektieren und ihre nützlichen Massnahmen anzuwenden. 

Ich möchte kein Emblem.

Ich bestelle ein Emblem bzw. mehrere Embleme wie folgt :

A. Emblem aus Acryl (15 x 15 cm), Farbe Sand, 4 Bohrungen zur Befestigung an 
Gartentor oder Gartenzaun, resistent gegen Sonneneinstrahlung und Witterung, 
CHF 18. (MWSt und Porto inbegriffen).

B. Emblem aus Aluminium mit selbstklebender Rückseite (7 x 7 cm), Farbe 
schwarz, kann zum Beispiel auf den Briefkasten geklebt werden, resistent gegen 
Sonneneinstrahlung und Witterung, CHF 8. (MWSt und Porto inbegriffen).

C. Emblem aus Lärchenholz (20 x 20 cm), Gravur mit Brandmalerei, Schild geölt 
(Schutzanstrich muss jährlich erneuert werden), nicht sehr wetterbeständig : 
Schäden durch Sonne und Regen möglich, CHF 29. (MWSt und Porto inbegriffen). 

Die Embleme sind nur in der Schweiz lieferbar. Versand und Rechnungsstellung 
erfolgen über die geschützte Werkstätte FOVAHM in Sion, Wallis, in welcher sie 
hergestellt werden. Bei Mehrfachbestellungen werden die Portokosten angepasst.

                                                                         
Name  :                                                   Vorname :

Adresse :

PLZ :                                                          Ort :                                                

Telefon :                                       Email :  

Der Garten befindet sich an                    Andere Adresse :
oben genannter Adresse.  

Ich pflege meinen Garten selbst.                                 Der Garten wird von einem Gärtner / 
        einer Gartenbaugesellschaft unterhalten.
Bemerkungen :

                                                                 
Ort und Datum :                                                                        Unterschrift :

 

                     Bitte einsenden an :

Für Ihren individuellen Beitritt füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
es an die untenstehende Adresse ein. Die Bestellung eines Emblems für 
Ihren Garten ist selbstverständlich freiwillig, ebenso das Anbringen an Ihrem 
Gartenzaun, Briefkasten etc. Das Emblem ist aber eine gute Möglichkeit, die 
Garten-Charta in Ihrer Umgebung bekannt zu machen.

Individueller Beitritt zur 
Garten-Charta

Bitte ankreuzen

Oktober 2023

energie-umwelt.ch
Garten-Charta
Rue du Tunnel 7
CH-1227 Carouge


